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HALLESCHE
Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit
70166 Stuttgart
Service-Telefon: 0 800/30 20 100
Montag - Freitag von 8 - 20 Uhr
gebührenfrei innerhalb Deutschlands.
Aus dem Ausland:
+49 (0)7 11/66 03-36 69
Fax: +49 (0)7 11/66 03-333
service@hallesche.de
www.hallesche.de

Versicherungsnummer:
05/61/1.643793.5
-bitte immer angeben-

Datum
24.06.2024

15749 Mittenwalde
Hohe Birke 12
Xojegfjae Bcblügl-Lkjfage
Frau
HALLESCHE Krankenversicherung - 70166 Stuttgart

TEST SOMA PDF embedded

Sehr geehrte Frau Bcblügl-Lkjfage,

anbei erhalten Sie Unterlagen.

- SOMA-PDF: BGR 3098, 2 Seiten
- SOMA-PDF: PM26, 1 Seite

Haben Sie noch Fragen? Bitte rufen Sie uns an.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre HALLESCHE
Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit
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Ihr Kontakt zur Gruppenversicherung 

 

Firmenkunden-Hotline  
(bei allen telefonischen Anfragen zu  
Ihrem Gruppenversicherungsvertrag) 

 
 
Allgemeine Fragen zum 
Gruppenversicherungsvertrag 
 

 
Detaillierte Fragen zur Anmeldung, 
Risikoprüfung oder zum Umfang des 
Versicherungsschutzes 
 

 

 
Detaillierte Fragen zur 
Leistungsabwicklung 
 
 
 
Englischsprachige Ansprechpartner  
 
 

 
 
 
 

direktion.gb@hallesche.de 

0711/6603 - 2030 

service@hallesche.de 

0711/6603 - 2700 

0711/6603 - 2600 

partner@hallesche.de 

Inland: 0800/7070 - 807 

Ausland: +49 711/6603 -2020 
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Unser Service für Ihre Mitarbeitenden  
Fragen rund um den Versicherungsschutz  
Service-Telefon 
 
Erreichbarkeit Mo. – Fr. von 8.00 – 20.00 Uhr (gebührenfrei) 

 

aus dem Inland 

 

aus dem Ausland 

 

 
 
 
 
Fragen rund um die Gesundheit 
Gesundheitstelefon 
 
Erreichbarkeit täglich mehrsprachig rund um die Uhr 

 

 

 
 
Bei Notfällen im Ausland 
Auslands-Notruftelefon  
 
Erreichbarkeit täglich mehrsprachig rund um die Uhr 

 

Für Krankenrücktransporte aus dem Ausland und  

stationäre Krankenhausaufenthalte im Ausland 

 

 

 

 

Gesundheitsportal 
 
Für eine Vielzahl an Informationen und praktischen Tipps, zum Beispiel auch für Auslandsaufenthalte  

 

    

               www.hallesche-gesundheitsportal.de 
 

0800/ 30 20 100 

0711/6603 - 3669 

service@hallesche.de 

0800/ 30 20 100 

0711/6603 - 2000 

0711/6603 - 3930 

http://www.hallesche-gesundheitsportal.de/
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Tarif CSD 
Krankheitskostenversicherung für Beihilfeberechtigte 

Fassung Januar 2009 
 

Wesentliche Merkmale des Tarifs CSD 

Stationäre Heilbehandlung 

 100% Kostenerstattung der Differenz 
zwischen dem Unterkunftszuschlag im Ein- und 
Zweibettzimmer 

 

 

 

Teil III der Allgemeinen Versicherungsbedingungen  

Der Tarif (Teil III der Allgemeinen Versicherungsbedingungen) gilt nur in Verbindung mit Teil I (Musterbe-
dingungen 2009 des Verbandes der privaten Krankenversicherung [MB/KK 2009]) und Teil II (Tarifbedingun-
gen) der Allgemeinen Versicherungsbedingungen. 

I. Versicherungsfähigkeit 

Versicherungsfähig sind alle im Tätigkeitsgebiet des 
Versicherers wohnenden beihilfeberechtigten Per-
sonen, sofern gleichzeitig eine Aufnahme in Tarife 
für stationäre Heilbehandlung erfolgt oder eine Ver-
sicherung in diesen Tarifen schon besteht. 

II. Versicherungsleistungen 

Der Versicherer leistet 

 bei medizinisch notwendiger stationärer Heil-
behandlung in Krankenhäusern sowie in Tbc 
Heilstätten und Tbc Sanatorien; 

 bei Vorsorgeuntersuchungen, wenn diese aus 
medizinischen Gründen stationär durchgeführt 
werden müssen; 

 bei einem Krankenhausaufenthalt wegen 
Schwangerschaft und Entbindung. 

A) Erstattungsfähig sind die Differenzkosten zwi-
schen dem Zuschlag zum Pflegesatz für die Unter-
kunft im Einbettzimmer und dem für die Unterkunft 
im Zweibettzimmer (Krankenhausentgeltgesetz 
bzw. Bundespflegesatzverordnung) bzw. die Diffe-
renz zwischen den Kosten für ein Ein- und Zweibett-
zimmer. 

Unterscheidet ein Krankenhaus nach Pflegeklassen, 
so gilt die 1. Pflegeklasse als Einbettzimmer und die 
2. Pflegeklasse als Zweibettzimmer. 

B) Die erstattungsfähigen Kosten werden mit 
100% erstattet. 

Können die jeweiligen Kosten nicht nachgewiesen 
werden, so gelten die entsprechenden Kosten des 
nächstgelegenen vergleichbaren Krankenhauses. 

C) Bei Verzicht auf Leistungen für gesondert bere-
chenbare Unterkunft erhält der Versicherungsneh-
mer ein Krankenhaustagegeld von 15,60 €. 

Bei teilstationärer Heilbehandlung wird kein Kran-
kenhaustagegeld gezahlt. 

 


